
Der Leitungsträger beantragt eine Aufgrabungsgenehmigung                                                                                                                                                                               
beim Landratsamt                                                                       

Straßenbauamt ( Amt 44.03)

Aufgrabungsgenehmigung wurde erteilt

   
JA

!

Der Ausführende der Aufgrabung beantragt bei der 
Straßenverkehrsbehörde                                                                              

(bei den Großen Kreisstädten oder beim Landratsamt)                               
eine Verkehrsrechtliche Anordnung.

Verkehrsrechtliche Anordnung gemäß § 45 / 46 StVO wurde erteilt?
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!

Die Aufgrabung kann gemäß Aufgrabungsgenehmigung erfolgen.                 
Die einschlägigen Vorschriften des Merkblattes:                              

"Technische Bestimmungen für Aufgrabungen und Verle gung von 
Leitungen in klassifizierten Straßen"                                                          

sind zu beachten!                                                                                     
Die Unterlagen können im Internet unter                                               

www.rhein-neckar-kreis.de                                                     
heruntergeladen werden.
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Vorgehensweise bei Aufgrabungen in öffentlichem Grund
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